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Unser Fachmann Diordie Rajic

ist Jurist im Rechtsdienst derSVA Aargau und

dort insbesondere für die Bereiche

AHV, IV, EL und Familienzulagen zuständig.

Wie hoch wird voraussichtlich

unsere Altersrente sein?
In zwei Jahren werde ich mit 65 Jahren in den Ruhestand treten. Meine Frau ist

60 Jahre alt und hat noch vier Jahre bis zu ihrer Pensionierung. Für unsere

Finanzplanung möchten wir wissen, wie hoch unsere AHV-Renten sein werden.

Ich habe immer ohne Unterbruch gearbeitet. Meine Frau war bis zur Geburt

unseres ersten Kindes während ungefähr 15 Jahren erwerbstätig. Kann ich

damit rechnen, dass ich die volle AHV-Rente erhalten werde, und mit welcher

Kürzung wird meine Frau rechnen müssen, da sie nicht immer gearbeitet hat?

Da verschiedene Grundlagen die Höhe
einer AHV-Rente bestimmen, kann ich
Ihnen nur gewisse Anhaltspunkte betref-
fend die Höhe Ihrer Altersrente geben.

Folgende Faktoren können die Höhe Ihrer
AHV-Rente beeinflussen:

- die anrechenbaren Beitragsjahre
-> die Erwerbseinkommen

Inserat

FRÜHBUCHERBONUS:
Bei Buchung innerhalb von 14 Tagen erhalten Sie ein
Südzimmer mit Balkon (Superior) zum Preis eines
Komfortzimmers und eine Reiserücktrittsversicherung.

INFORMATION:
Sunstar Hotels Davos, 7270 Davos Platz
Tel. +41 (0)81 836 12 12, www.sunstar.ch, davos@sunstar.ch

Geniessen Sie Aktivferien in fröhlicher Gesellschaft. In der
herrlichen Davoser Berglandschaft erwartet Sie ein bunter
Strauss aus Wanderungen, Ausflügen und Unterhaltung.
Das Erlebnis-Programm ist speziell auf aktive Senioren
zugeschnitten und garantiert pure Lebensfreude.

anreise: 29. juni, 6. juii, io., 17., 24. und 31. august,
7. SEPTEMBER 2013 (Samstag bis Samstag)

Sunstar Hotel Davos*** im DZ ab CHF 917.-

Sunstar Parkhotel Davos**** im DZ/EZ ab CHF 1'085.-

IM PREIS PRO PERSON INBEGRIFFEN:

/ 7 Übernachtungen im gemütlichen Zimmer inkl.
Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu, Getränke aus der
Minibar (nur im Parkhotel)

/ Täglich geführte Wanderungen in 3 Stärkeklassen und
vielseitiges Aktivitätenprogramm mit Ihren
Ferienbegleitern Barbara & Adi

/ SBB-Bahnticket ab/bis CH-Wohnort und
Gratis-Benützung aller Bergbahnen Davos/Klosters

Sunstar zeit, die bleibt.
O HOTELS****

AROSA | DAVOS | FLIMS j KLOSTERS | LENZERHEIDE | GRINDELWALD | WENGEN | SAAS-FEE | ZERMATT
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-> die Erziehungs- und Betreuungsgut-
schritten.

AHV-Renten werden als Vollrenten für
Personen mit vollständiger Beitragsdauer
ausgerichtet. Eine Vollrente wird nur aus-

gerichtet, wenn eine Person seit ihrem
20. Alters)ahr bis zur Pensionierung eine

vollständige Beitragsdauer aufweist (bei
Männern 44, Frauen 43 Beitragsjahre).
Die Höhe der Vollrente ist der sogenann-
ten Skala 44 zu entnehmen. Die Maximal-
rente beträgt CHF 2340, die Minimalrente
CHF 1170. Bei unvollständigen Beitrags-
jähren wird eine Teilrente nach den Skalen
1 bis 43 ausbezahlt. Ein fehlendes Bei-

tragsjahr führt in der Regel zu einer Ren-

tenkürzung um mindestens 2,3 %.

Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn
-» eine Person während eines Jahres Bei-

träge geleistet hat,
-> der erwerbstätige Ehegatte der Person
mindestens während eines Jahres den

doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat,
-> Erziehungs- oder Betreuungsgutschrif-
ten angerechnet werden können.

Da Sie immer gearbeitet haben, gehe
ich davon aus, dass Sie eine Vollrente er-
halten werden. Da Ihre Frau bis zur Ge-

burt Ihres ersten Kindes gearbeitet und

Beiträge entrichtet hat, wird sie mit den

Erziehungsgutschriften für Ihre Kinder
unter 16 Jahren sowie Ihren Beiträgen
ebenfalls die erforderlichen Beitragsjahre
für eine Vollrente aufweisen können.

Die Höhe der Rente wird auch vom an-
rechenbaren Einkommen beeinflusst. Bei

einem durchschnittlichen Jahreseinkom-

men von CHF 84240 und mehr besteht
nach Skala 44 Anspruch auf die Maximal-
rente von CHF 2340. Sie und Ihre Frau
werden somit abhängig von der Höhe
Ihres Einkommens je eine Einzelrente
zwischen CHF 2340 und 1170 erhalten.

Weil Sie zuerst das Rentenalter er-

reichen, wird Ihre Rente vorerst einzig auf
den Beiträgen Ihres eigenen Einkorn-

mens, inklusive Erziehungsgutschriften
für Ihre Kinder, berechnet. Die AHV-Bei-

träge Ihrer Frau, die das Rentenalter noch
nicht erreicht hat, fallen vorerst ausser
Betracht. Sobald Ihre Ehefrau ins Ren-

tenalter kommt, nimmt Ihre Ausgleichs-
kasse eine Altersrentenberechnung für
Ehepaare vor. Ihre bisherige Rente wird in
diesem Fall noch einmal neu berechnet.

Um die Altersrente von Verheirateten

festzulegen, werden die Einkommen,
welche die beiden Ehegatten während der

Ehejahre erzielt haben, aufgeteilt und je

zur Hälfte den Ehegatten gutgeschrieben.
Diese Einkommensteilung heisst Split-
ting. Sie und Ihre Frau erhalten dann je
eine Einzelrente. Ihre beiden Einzelrenten
werden allerdings auf ISO Prozent der
Maximalrente von CHF 2340 begrenzt
sein, d.h. auf monatlich CHF 3510 (so-

genannte Plafonierung der Altersrenten
für Ehepaare). Sollten Ihre beiden Renten
den Höchstbetrag überschreiten, würden
Ihre Einzelrenten entsprechend gekürzt.

Bei Ihrer Ausgleichskasse können Sie

die Höhe Ihrer zu erwartenden AHV-
Rente provisorisch berechnen lassen.

Die Rentenvorausberechnung ersetzt die

definitive Anmeldung für die Altersrente
aber nicht. Diese Anmeldung sollten Sie

dann 3 bis 4 Monate vor der Pensionie-

rung einreichen.

Der AHV-Ratgeber erscheint in jeder zweiten

Ausgabe der Zeitlupe. Bitte legen Sie Kopien von

Korrespondenzen und Entscheiden bei, und ge-
ben Sie Mail und Postadresse an. Wir beant-

Worten Fragen in der Regel schriftlich: Zeitlupe,

Ratgeber AHV, Postfach 2199, 8027 Zürich. Aus-

künfte zu AHV/EL erhalten Sie auch bei den kan-

tonalen Pro-Senectute-Organisationen. Die Tele-

fonnummern finden Sie vorne in diesem Heft.
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LENK
BERGBAHNEN

SENIOREN-TAG
JEDEN MONTAG UND DIENSTAG

bietet der Beteiberg einen Senioren-Tag
für CHF 40 - inkl. Tageskarte Betelberg
und 3-Gang-Menu im Berghaus Leiterli für
Senioren ab dem 55. Lebensjahr an.

Angebot gültig vom 1. Juni bis 20. Oktober 2013.

www.lenkbergbahnen.ch Tel. 033 736 30 30
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